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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für März 2017
Damit war nicht zu rechnen: Bereits einen Monat nach der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs, wonach eine Rechnungskorrektur den Vor-
steuerabzug im Ursprungsjahr rettet, hat der Bundesfinanzhof nachgelegt 
und die neue Rückwirkungslogik konkretisiert.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Wann ist eine Erstausbildung für Zwecke des Kindergeldanspruchs abge-
schlossen? Bei Beantwortung dieser Frage bleibt der Bundesfinanzhof 
großzügig. Das heißt: Anspruch auf Kindergeld besteht selbst dann, wenn 
ein Kind als bereits ausgebildeter Physiotherapeut ein berufsbegleitendes 
Studium anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden pro Woche arbeitet. 

�� Wer Studenten und Praktikanten aushilfsweise beschäftigt, muss sich mit 
einigen Neuerungen vertraut machen. Denn die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung haben ihr Schreiben aus 2004 mit Wirkung ab 1.1.2017 
überarbeitet.

�� Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen haben Leiharbeitnehmer 
im Betrieb des Entleihers keine erste Tätigkeitsstätte. Sollte der Bundes-
finanzhof diese Rechtsprechung bestätigen, wären die Fahrtkosten nicht 
auf die Entfernungspauschale beschränkt, sondern könnten nach Dienst-
reisegrundsätzen abgerechnet werden.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
März 2017. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Kindergeld auch bei berufsbegleitendem Studium möglich

| Wann ist eine Erstausbildung abgeschlossen? Bei Beantwortung dieser Frage ist der Bundesfinanz-
hof großzügig. Das heißt bezogen auf den aktuellen Streitfall: Anspruch auf Kindergeld besteht selbst 
dann, wenn ein Kind als Physiotherapeut ein Studium (durchschnittlich 5 Semesterwochenstunden) 
anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden pro Woche arbeitet. |

Hintergrund: Für den Kindergeldanspruch für 
volljährige Kinder ist es oft entscheidend, ob 
sich das Kind in einer Erst- oder einer Zweitaus-
bildung befindet. Denn nach Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erst-
studiums ist eine Erwerbstätigkeit grundsätz-
lich schädlich. Ausgenommen sind nur: Eine 
Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regel-
mäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis. 

Aus der aktuellen Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs sind zwei Aussagen hervorzuheben:

�� Das Kind schloss die Realschule ab, machte 
eine Lehre zur Physiotherapeutin, ging dann 

auf die Fachoberschule und studierte an-
schließend „Physiotherapie“. Bemerkenswert 
ist, dass der Bundesfinanzhof die gesamte 
Ausbildungskette als mehraktige Ausbildung 
(= eine einzige Erstausbildung) eingestuft hat. 

�� Ein Kind wird für einen Beruf ausgebildet, 
wenn es neben seiner Erwerbstätigkeit ein 
Studium ernsthaft und nachhaltig betreibt. 
Eine zeitliche Mindestgrenze für eine im In-
land absolvierte Schul- oder Universitätsaus-
bildung gibt es nicht. Somit war der Umfang 
von durchschnittlich nur fünf Semesterwo-
chenstunden im Streitfall nicht schädlich.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.9.2016, Az. III R 27/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 190782

ALLE STEUERZAHLER

Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße  
Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse

| Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse führt nicht zu 
ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, wenn das Kapitalwahlrecht schon in der 
ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs unterliegen die Einkünfte dann vielmehr dem regulären Einkommensteuertarif. |

�◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte wegen einer Entgelt-
umwandlung Ansprüche gegen eine Pensions-
kasse erworben. Der Vertrag sah vor, dass die 
Versicherten anstelle der Rente eine Kapitalab-
findung wählen konnten. Hiervon machte die 
Steuerpflichtige mit ihrem Ruhestandseintritt 
Gebrauch. Da die Beitragszahlungen steuerfrei 
waren, musste sie die Kapitalabfindung versteu-
ern. Ihrer Meinung nach handelte es sich um eine 
Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten, weshalb 
sie den ermäßigten Steuersatz begehrte. Dies 
lehnte der Bundesfinanzhof aber ab und hob das 
anderslautende Urteil des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz auf.

Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass die 
Einkünfte „außerordentlich“ sind. Die Zusam-
menballung von Einkünften darf daher nicht dem 
vertragsgemäßen oder typischen Ablauf der je-
weiligen Einkunftserzielung entsprechen. Vor-
liegend war die Zahlung der Kapitalabfindung 
aber vertragsgemäß, weil im Vertrag bereits ein 
Wahlrecht eingeräumt worden war.

Der Bundesfinanzhof äußerte zudem Zweifel, ob 
Verträge, die von Anfang an ein Kapitalwahlrecht 
vorsehen, überhaupt durch Steuerbefreiung der 
Einzahlungen gefördert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.9.2016, Az. X R 23/15, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 191169
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ALLE STEUERZAHLER

Privates Veräußerungsgeschäft beim Verkauf einer  
selbst genutzten Ferienwohnung?

| Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen der Spekulationsbesteue-
rung. Ausgenommen sind jedoch Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den bei-
den vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Allein aus diesem Grund 
ziehen manchmal Steuerzahler bei geplanter Veräußerung „vorübergehend“ in das Gebäude ein. 
Aktuell hat sich das Finanzgericht Köln mit der Frage beschäftigt, ob auch eine Zweitwohnung, 
welche im Kern für Erholungsaufenthalte vorgesehen ist, die Ausnahmetatbestände erfüllen kann. |

Eine Selbstnutzung im Sinne des Gesetzes liegt 
vor, wenn eine hinreichend ausgestattete Woh-
nung vorhanden ist, die dem Eigentümer jeder-
zeit zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung 
steht. 

Ob eine Zweitwohnung ein für eine Eigennut-
zung taugliches Objekt ist, wird nicht einheitlich 
beantwortet. Die Finanzverwaltung und Teile 
des Schrifttums gehen davon aus, dass eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken auch dann 
vorliegt, wenn ein Objekt vom Steuerpflichtigen 
nur zeitweise bewohnt wird, ihm in der übrigen 
Zeit jedoch als Wohnung zur Verfügung steht  
(z. B. eine Wohnung im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung oder eine nicht zur Vermie-
tung bestimmte Ferienwohnung). 

Das Finanzgericht Köln hält es jedoch mit dem 
Gesetzeszweck nicht für vereinbar, eine als 
Zweitwohnung genutzte Ferienwohnung zu be-
günstigen, wenn diese nicht aus beruflichen 
Gründen – etwa im Wege der doppelten Haus-
haltsführung – vorgehalten und genutzt wird, 
sondern im Wesentlichen für Erholungsaufent-
halte.

Beachten Sie | Da gegen diese Entscheidung 
die Revision anhängig ist, hat der Bundesfi-
nanzhof nun Gelegenheit, sich mit dieser Frage 
zu befassen.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 18.10.2016, Az. 8 K 3825/11, Rev. 

BFH Az. IX R 37/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191685

VERMIETER

„Mietzuschussdarlehen“ als steuerpflichtige Einnahme 

| Fehlen bei einem „Mietzuschussdarlehen“ die typischen Merkmale eines Darlehens, kann die Zu-
wendung im Zeitpunkt ihres Zuflusses als steuerpflichtige Einnahme aus Vermietung und Verpachtung 
zu erfassen sein. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

�◼ Sachverhalt

Eine Vermieterin gewerblicher Immobilien erhielt 
vom Generalunternehmer eine Mindestrendite in 
Form eines Mietzuschusses. Der Grund: Unmit-
telbar nach Fertigstellung einer Gewerbeimmo-
bilie war eine sofortige Vollvermietung nicht ge-
währleistet. Die Steuerpflichtige behandelte den 
Zuschuss als einkommensneutralen Darlehens-
zufluss. Dagegen sah das Finanzamt die Zuwen-
dung als Garantieleistung für entgangene Miet-
einnahmen an und erhöhte die Einnahmen – und 
zwar zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. 

Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehören nicht nur die Miet- oder 
Pachtzinsen, sondern auch alle sonstigen Ent-
gelte. Sie müssen allerdings in einem objekti-
ven wirtschaftlichen oder tatsächlichen Zusam-
menhang mit der Einkunftsart stehen und da-
mit durch sie veranlasst sein. 

Unerheblich ist dabei, ob der Mieter selbst oder 
ein Dritter die Gegenleistung erbringt. Die Leis-
tung eines Dritten muss jedoch in unmittelba-
rem rechtlichen und wirtschaft lichen Zusam-
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VERMIETER

Grundsteuererlass bei Mietausfällen in 2016

| Bei erheblichen Mietausfällen in 2016 kann unter gewissen Voraussetzungen ein teilweiser Erlass 
der Grundsteuer beantragt werden – allerdings nur noch bis zum 31.3.2017. Voraussetzung ist eine 
wesentliche Ertragsminderung, die der Steuerpflich tige nicht zu vertreten hat. Diese liegt vor, wenn 
der normale Rohertrag um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist dies der Fall, kann die Grundsteuer 
um 25 % erlassen werden. Sofern der Ertrag in voller Höhe ausfällt, ist ein Grundsteuer erlass von 
50 % möglich. |

menhang mit der Überlassung des Gebrauchs 
oder der Nutzung stehen. Ein derartiger Zu-
sammenhang ist insbesondere gegeben, wenn 
ein Dritter die Leistung erbringt, um dem Steu-
erpflichtigen die laufenden finanziellen Nach-
teile auszugleichen, die ihm wegen einer einge-
schränkten Verwendungsmöglichkeit entste-
hen würden. Eine eingeschränkte Verwen-
dungsmöglichkeit wäre beispielsweise bei einer 
Mietpreisbindung oder einem Belegungsrecht 
gegeben. 

Beachten Sie | Entsprechendes gilt für Miet-
ausfallversicherungen oder eine Mieteinnah-
mengarantie. Auch diese Leistungen sind durch 
die Vermietungstätigkeit veranlasst. 

PRAXISHINWEIS | Bei der Frage, wie die Zu-
wendung des Dritten zu werten ist, ist auf den 
wirtschaftlichen Gehalt der Vereinbarung abzu-
stellen.

Entscheidendes Merkmal eines Gelddarlehens ist 
die Überlassung der Valuta auf Zeit. Hieran fehlt 
es, wenn die Rückzahlungspflicht vom Eintritt ei-
ner Bedingung abhängig ist. Denn hier ist nicht 
nur der Zeitpunkt der Rückzahlung ungewiss, 
sondern auch, ob die Verpflichtung zur Rückge-
währ unbedingt entsteht.  

Quelle | BFH-Urteil vom 12.7.2016, Az. IX R 56/13, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 190416

KAPITALANLEGER

Aktientausch mit Barabfindung: Keine Besteuerung bei „Altaktien“
| Wird bei einem Aktientausch zusätzlich ein Barausgleich gezahlt, unterliegt dieser der Einkommen-
steuer. Diese Vorschrift wurde mit der Abgeltungsteuer eingeführt und ist erstmals auf nach dem 
31.12.2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. Wurden die eingetauschten Aktien jedoch vor 
Einführung der Abgeltungsteuer erworben und länger als ein Jahr gehalten (alte Spekulationsfrist), 
unterliegt die Barabfindung nicht der Besteuerung. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige in 2006 
Aktien einer US-amerikanischen Firma erwor-
ben. In 2009 erfolgte wegen der Übernahme der 
Gesellschaft ein Aktientausch. Zusätzlich wurde 
wegen des Minderwerts der beim Tausch erhal-
tenen Aktien eine Barabfindung gezahlt. Das 
Finanzamt legte die Barabfindung als Kapitaler-
trag der Besteuerung zugrunde – zu Unrecht, 
wie der Bundesfinanzhof jetzt befand.

Nach der Entscheidung des Bundes finanzhofs 
verstößt eine Besteuerung gegen das Rückwir-
kungsverbot, wenn sie auf Vermögensgegen-
stände zugreift, die nach der zuvor geltenden 
Rechtslage bereits steuerentstrickt waren und 
bis zum Zeitpunkt der Verkündung der neuen ge-
setzlichen Regelung steuerfrei realisiert wurden 
oder steuerfrei hätten realisiert werden können.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. VIII R 10/13, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 191347
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Ermittlung der Pkw-Privatnutzung bei fehlendem  
deutschen Bruttolistenpreis

| Existiert kein inländischer Bruttolistenpreis und ist das Fahrzeug auch nicht mit einem anderen 
Modell bau- oder typengleich, ist der inländische Bruttolistenpreis zu schätzen. Dabei gibt der 
Kaufpreis des Importeurs die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Privatnutzung reali-
tätsnah wieder. Gegen dieses Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen ist die Revision anhängig. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall gehörte zum Betriebsvermögen ein 
Ford Mustang Shelby GT 500 Coupe. Das Fahr-
zeug hatte der Steuerpflichtige von einem Auto-
haus für 78.900 EUR erworben. Das Autohaus 
hatte den Pkw seinerseits von einem Importeur 
zum Preis von 75.999 EUR erworben. Ein inländi-
scher Bruttolistenpreis existierte für das Fahr-
zeug nicht.

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Abzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmen-Überschuss-
rechnung: Gewinnkorrektur bei Nutzungsänderung

| Einnahmen-Überschussrechner können eine Leasingsonderzahlung im Zahlungsjahr grundsätz-
lich zu 100 % als Betriebsausgaben absetzen. Aber: Ändert sich der betriebliche Nutzungsumfang 
in den Folgejahren, kann das Erstjahr geändert werden. Hier auf hat die Oberfinanzdirektion Nord-
rhein-Westfalen hingewiesen. |

Hintergrund: Bei der Gewinnermittlung mittels 
Bilanzierung ist eine Leasing sonderzahlung 
grundsätzlich nicht sofort abzugsfähig, sondern 
über die Laufzeit zu verteilen. Demgegenüber 
können Einnahmen-Überschussrechner eine 
Sonderzahlung bei entsprechender betriebli-
cher Nutzung des Leasinggegenstands im Zah-
lungsjahr in voller Höhe als Betriebsausgaben 
absetzen (Zufluss-/Abflussprinzip). Vorausset-
zung: Die Vertragslaufzeit beträgt nicht mehr 
als fünf Jahre. 

Die Entscheidung über den Betriebsausgaben-
abzug fällt bei der Einnahmen-Überschuss-
rechnung zwar zunächst nach den Nutzungs-
verhältnissen im Zahlungsjahr (kein Betriebs-
ausgabenabzug bei einer betrieblichen Nutzung 
unter 10 %). Aber auch die zukünftige Nutzung 
ist zu betrachten. Das bedeutet: Erfolgt eine 
Nutzungsänderung innerhalb des Zeitraums, 
für den die Sonderzahlung als Vorauszahlung 

geleistet wurde, ist der Steuerbescheid des 
Zahlungsjahres (anteilig) zu korrigieren, soweit 
dieser verfahrensrechtlich noch änderbar ist. 

�◼ Beispiel

Ab Dezember 2013 wird ein Pkw-Leasingvertrag 
abgeschlossen (Laufzeit 48 Monate). Die Leasing-
sonderzahlung beträgt 35.000 EUR. Zum Lea-
singbeginn lag die betriebliche Nutzung bei über 
50 %, sodass ein Betriebsausgabenabzug von 
35.000 EUR geltend gemacht wurde. Im Januar 
2016 – nachdem die Einkommensteuerfestset-
zung für 2013 bereits erfolgt ist – erfolgt eine Nut-
zungsänderung (betriebliche Nutzung unter 10 %). 

Wegen der geänderten Nutzung ist der anteilige 
Betriebsausgabenabzug in 2013 rückwirkend um 
16.770 EUR (23/48 von 35.000 EUR) zu kürzen.

Quelle | OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinfo ESt 17/2016 vom 

1.9.2016

Den Nutzungsanteil für die Privatnutzung ermit-
telte der Steuerpflichtige anhand der 1 %-Rege-
lung auf Basis des (niedrigen) amerikanischen 
Listenpreises von 53.977 EUR. Hingegen schätzte 
das Finanzamt die Bemessungsgrundlage an-
hand der tatsächlichen Anschaffungskosten bei 
Erwerb (78.900 EUR). Beide Werte lehnte das Fi-
nanzgericht Niedersachsen ab und stellte auf den 
Kaufpreis des Autohauses ab (75.999 EUR).
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Beachten Sie | Die Rechtsfrage hat erhebliche 
steuerliche Auswirkungen, zumal die Versteue-
rung des geldwerten Vorteils für die Privatnut-
zung ein Dauertatbestand ist, solange das Kfz 
genutzt wird. Bis zu einer Klärung durch den 

Bundesfinanzhof sollten geeignete Sachver-
halte offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 16.11.2016, Az. 9 K 264/15, 

Rev. BFH Az. III R 20/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191094

UMSATZSTEUERZAHLER

Vorsteuer: Bundesfinanzhof setzt bei der Rückwirkung  
von Rechnungsberichtigungen neue Maßstäbe

| Eine Rechnungsberichtigung wirkte bisher nicht auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rech-
nungserstellung zurück. Dies führte mitunter zu hohen Nachzahlungszinsen, weil die Finanzver-
waltung den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt der berichtigten Rechnung gewährte. Nachdem der 
Europäische Gerichtshof diese Zinsbelastung kürzlich als EG-rechtswidrig eingestuft hatte, hat der 
Bundesfinanzhof die Ausgestaltung dieser neuen Rückwirkungslogik erstmals konkretisiert. |

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Gesetzesänderung: Teileinkünfteverfahren nur bei  
maßgeblichem Einfluss auf die Tätigkeit der GmbH

| Durch eine gesetzliche Neuregelung wird das Teileinkünfteverfahren bei einem zu mindestens  
1 % beteiligten Gesellschafter ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2017 nur noch gewährt, wenn er 
durch seine berufliche Tätigkeit maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Kapitalgesellschaft nehmen kann. |

Hintergrund

Anstelle der Abgeltungsteuer können GmbH-
Gesellschafter Gewinnausschüttungen auf An-
trag mit ihrem persönlichen Steuersatz nach 
dem Teileinkünfteverfahren versteuern. Dann 
sind 60 % der Einkünfte steuerpflichtig. Da im 
Gegenzug auch 60 % der Werbungskosten gel-
tend gemacht werden können, kann sich der 
Antrag insbesondere bei hohen Werbungskos-
ten lohnen. 

Eine individuelle Besteuerung ist zulässig, 
wenn der Steuerpflichtige im VZ, für den der 
Antrag erstmals gestellt wird, zu mindestens  
25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist 
oder zu mindestens 1 % beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Bei der zweiten Alternative ist es nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht erfor-

derlich, dass der Gesellschafter wegen seiner 
beruflichen Tätigkeit einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Geschäftsführung der Kapitalge-
sellschaft ausüben kann.

Rechtsprechung ausgehebelt

Auf diese Entscheidung hat nun der Gesetzge-
ber reagiert. Danach ist das Teileinkünfteverfah-
ren nur noch zu gewähren, wenn der Gesell-
schafter durch seine berufliche Tätigkeit maß-
geblichen unternehmerischen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalgesellschaft 
nehmen kann. Diese Regelung gilt erstmals ab 
dem VZ 2017.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amts-

hilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkür-

zungen und -verlagerungen vom 20.12.2016, BGBl I 2016, S. 3000; 

BFH-Urteil vom 25.8.2015, Az. VIII R 3/14
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ARBEITGEBER

Beschäftigung von Studenten und Praktikanten:  
Seit 2017 gelten neue Regeln zur Sozialversicherung

| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur versicherungsrechtli-
chen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 überarbeitet. Einige neue Vorgaben 
beim Werkstudentenprivileg werden nachfolgend vorgestellt. |

Werkstudentenprivileg

Liegt keine geringfügige Beschäftigung vor, sind 
Studenten als Arbeitnehmer grundsätzlich versi-
cherungspflichtig. Als beschäftigte Studenten 
(sogenannte Werkstudenten) sind sie allerdings 
unter bestimmten Voraussetzungen in der Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungsfrei und in der Pflegeversicherung nicht 
versicherungspflichtig. 

Welche Mindestanforderungen an die Rech-
nung zu stellen sind, damit diese rückwirkend 
berichtigt werden kann, blieb in der Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs (leider) 
offen. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs liegt 
eine berichtigungsfähige Rechnung jedenfalls 
dann vor, wenn sie fünf elementare Grundanga-
ben enthält, also Angaben 

�� zum Rechnungsaussteller, 
�� zum Leistungsempfänger, 
�� zur Leistungsbeschreibung, 
�� zum Entgelt und 
�� zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer.

Es reicht, so der Bundesfinanzhof, aus, dass die 
Angaben nicht in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzutreffend 
sind, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen. 
Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung ist es 
beispielsweise ausreichend, dass die Rechnung 
über „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ 
ausgestellt ist. Demnach dürften die Finanzäm-
ter die neue Rückwirkungssystematik nur im 
Ausnahmefall an lediglich rudimentären Allge-
meinbeschreibungen in der Ursprungsrech-
nung scheitern lassen können.

Auch hinsichtlich des spätesten Korrekturzeit-
punkts der Rechnung blieb der Europäische 
Gerichtshof unkonkret – nicht aber der Bundes-

finanzhof: Mangels gesetzlicher Festlegung ist 
auf den auch in anderen Rechtsbereichen maß-
geblichen Stichtag „Schluss der letzten münd-
lichen Verhandlung vor dem Finanzgericht“ 
abzustellen. 

Empfehlungen und Ausblick 

Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung 
die neue Rechtsprechung zeitnah übernimmt. 
Bis dahin sollten entsprechende Sachverhalte 
offengehalten werden.

Der Europäische Gerichtshof hält die Verzinsung 
zwar für unangemessen. Die Mitgliedstaaten 
sind aber befugt, Sanktionen bei Nichterfüllung 
der formellen Bedingungen für die Ausübung 
des Vorsteuerabzugsrechts vorzusehen – etwa 
die Auferlegung einer Geldbuße. Inwiefern der 
deutsche Gesetzgeber hier tätig werden wird, 
bleibt abzuwarten.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 26/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 190785; EuGH vom 15.9.2016, C-518/14, Rs. Se-

natex  

Damit das Werkstudentenprivileg anwendbar 
ist, müssen im Wesentlichen drei Vorausset-
zungen erfüllt sein:

1.  Der Status als ordentlich Studierender
2. Immatrikulation an einer Hochschule oder 

einer der fachlichen Ausbildung dienenden 
Schule

3. Die Beschäftigung „neben“ dem Studium  
(20 Wochenstunden-Grenze)
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ARBEITGEBER

Neues Informationsportal zur Sozialversicherung

| Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein neues Informationsportal für Arbeitgeber 
zur Sozialversicherung aufgebaut (www.informationsportal.de). Das Portal richtet sich vor allem an 
diejenigen, die wenig Erfahrung im Umgang mit der Sozialversicherung haben. |

Neuregelungen (auszugsweise)

Die Hochschulausbildung wird nicht mehr mit 
der letzten Prüfungsleistung beendet, sondern 
mit Ablauf des Monats, in dem der Studierende 
vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung 
schriftlich unterrichtet worden ist.

�◼ Beispiel

Ein Unternehmen beschäftigt einen Studenten, 
der seine letzte schriftliche Prüfung am 30.4.2017 
schreibt. Das Prüfungsergebnis erhält er posta-
lisch am 15.6.2017. 

Der Student hätte bislang nur bis zum 30.4.2017 
als „Werkstudent“ gegolten. Nach der neuen 
Sichtweise der Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung ist er „Werkstudent“ bis zum 
30.6.2017.

Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in 
den Abend- und Nachtstunden kann Versiche-
rungsfreiheit auch bei einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von mehr als 20 Stunden bestehen, 
wenn Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch 
überwiegend durch das Studium in Anspruch 
genommen werden. Davon gehen die Spitzen-
organisationen aber nicht mehr aus, wenn eine 
solche Beschäftigung mit einer Wochenarbeits-
zeit von mehr als 20 Stunden ohne zeitliche Be-
fristung ausgeübt wird oder auf einen Zeitraum 
von mehr als 26 Wochen befristet ist.

�◼ Beispiel

Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine unbefristete 
Beschäftigung (25 Std. pro Woche) auf. Davon 
werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. 
Die Versicherungsfreiheit ist ausgeschlossen, 
weil bei Aufnahme der unbefristeten Beschäfti-
gung absehbar ist, dass sie über einen Zeitraum 
von mehr als 26 Wochen im Umfang von mehr 
als 20 Std./Woche ausgeübt werden wird.

Beachten Sie | Ein Student darf seine Be-
schäftigung auf mehr als 20 Stunden in der vor-
lesungsfreien Zeit (Semesterferien) ausweiten. 
Die Beschäftigungsdauer bei demselben oder 
verschiedenen Arbeitgebern darf aber nicht 
über 182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im Zeit-
jahr hinausgehen. 

PRAXISHINWEIS | Die Neuregelungen gelten 
ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für neue, sondern 
auch für Beschäftigungen, die vor 2017 aufge-
nommen wurden. Sofern jedoch bei Aufnahme 
einer Beschäftigung vor 2017 durch die Anwen-
dung der 26-Wochen-Regelung nach bisherigem 
Verständnis von Versicherungsfreiheit ausge-
gangen werden durfte, wird dies für die Dauer 
dieser Beschäftigung nicht beanstandet. 

Quelle | Versicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftig-

ten Studenten und Praktikanten, Schreiben der Spitzenorgani-

sationen der Sozialversicherung vom 23.11.2016, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 191542

ARBEITNEHMER

Werbungskosten: Haben Leiharbeitnehmer  
eine erste Tätigkeitsstätte?

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen ist der Betrieb des Entleihers auch seit dem ab 
2014 geltenden Reisekostenrecht keine erste Tätigkeitsstätte des Leiharbeitnehmers. Diese steuer-
zahlerfreundliche Entscheidung muss aber noch vom Bundesfinanzhof überprüft werden. |
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Hintergrund 

Die erste Tätigkeitsstätte ist für die Besteue-
rung von Arbeitnehmern von zentraler Bedeu-
tung – und das aus folgenden Gründen:

�� Für die Fahrten zwischen der Wohnung und 
der ersten Tätigkeitsstätte gilt die Entfer-
nungspauschale von 0,30 EUR pro Entfer-
nungskilometer. 

�� Handelt es sich demgegenüber um eine be-
ruflich veranlasste Auswärts tätigkeit, kön-
nen 0,30 EUR pro gefahrenen Kilometer 
durch den Arbeitgeber erstattet bzw. durch 
den Arbeitnehmer als Werbungskosten ab-
gesetzt werden – also doppelt so viel. Zudem 
kommt für die ersten drei Tätigkeitsmonate 
eine Verpflegungspauschale (je nach Abwe-
senheitszeiten) in Betracht.

Zu der bis 2013 geltenden Rechtslage hatte der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass Leiharbeit-
nehmer typischerweise nicht über eine regel-
mäßige Arbeitsstätte (so der bisherige Begriff) 
verfügen und daher die Fahrtkosten zu dem 
Entleihbetrieb nach Dienstreisekostengrund-
sätzen berechnen können. 

Seit 2014 ist erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, ei-
nes verbundenen Unternehmens oder eines 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der 
Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die 
Zuordnung wird durch die dienst- oder arbeits-
rechtlichen Festlegungen sowie die diese aus-
füllenden Absprachen und Weisungen be-
stimmt. 

Von einer Zuordnung auf Dauer ist insbesondere 
dann auszugehen, wenn 

�� der Arbeitnehmer unbefristet, 
�� für die Dauer des Dienstverhältnisses oder 
�� über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus

an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden 
soll.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist die 
Zuordnung „bis auf Weiteres“ eine Zuordnung 
ohne Befristung und damit dauerhaft.

�◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war seit Mai 2012 bei einer 
Leiharbeitsfirma beschäftigt. Das Leiharbeits-
verhältnis war zunächst bis November 2012 be-
fristet und mehrfach bis Mai 2015 verlängert 
worden. Nach dem Arbeitsvertrag musste der 
Steuerpflichtige mit einer jederzeitigen Umset-
zung bzw. Versetzung (bundesweit) einverstan-
den sein.
 
Im Streitjahr 2014 war der Steuerpflichtige ganz-
jährig für einen Entleihbetrieb tätig. Den mit der 
Steuererklärung beantragten Werbungskosten-
abzug für Fahrten zwischen der Wohnung und 
dem Entleihbetrieb (0,30 EUR pro gefahrenen 
Kilometer) akzeptierte das Finanzamt nicht, 
sondern gestattete nur die Entfernungspau-
schale. Dabei ging es von einer dauerhaften Zu-
ordnung zum Entleihbetrieb aus. Die hiergegen 
gerichtete Klage war erfolgreich.

Entscheidung

Wird ein Leiharbeiter einer betrieblichen Ein-
richtung des Entleihers „bis auf Weiteres“ zu-
gewiesen, heißt das nicht, dass die Zuordnung 
unbefristet ist. Die Einrichtung des Entleihers 
wird somit – entgegen der derzeit gültigen Ver-
waltungsauffassung – nicht zur ersten Tätig-
keitsstätte des Leiharbeiters. 

Das Finanzgericht Niedersachsen geht ferner 
davon aus, dass wegen der gesetzlichen Be-
schränkung der Arbeitnehmerüberlassung be-
reits aus Rechtsgründen keine dauerhafte Zu-
ordnung zu einem Entleihbetrieb denkbar ist. 
Denn nach dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz ist nur eine vorübergehende Überlassung 
zulässig.

Beachten Sie | Diese Entscheidung will die  
Finanzverwaltung jedoch nicht akzeptieren und 
hat beim Bundesfinanzhof Revision eingelegt. 
Die weitere Entwicklung bleibt somit vorerst 
abzuwarten.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 30.11.2016, Az. 9 K 130/16, 

Rev. BFH Az. VI R 6/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191299; BMF-

Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 2353/14/10002, Rz. 13
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 03/2017
| Im Monat März 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.3.2017

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.3.2017

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.3.2017

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.3.2017

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.3.2017

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
13.3.2017. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat März 2017 
am 29.3.2017.

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2017 bis 
zum 30.6.2017 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent

vom 1.1.2011 bis 30.6.2011 0,12 Prozent


